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Prüfungsinhalte geändert. Diese inhaltlichen Änderun-
gen sind so gravierend, dass die Einstufung dieses Berufs 
als modernisiert erfolgte. 

Zuletzt sei noch auf eine Umbenennung hingewiesen: 
Der Ausbildungsberuf Fahrzeuginnenausstatter/-in von 
2003 heißt nun „Fahrzeug-Interieurmechaniker/-in“.

Neuordnung von Ausbildungsberufen

Ausgangspunkt einer Neuordnung von Ausbildungsberufen 
im dualen System auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 BBiG 
und § 25 Abs. 1 HwO ist ein entsprechender Qualifikations-
bedarf in der Wirtschaft. Wenn die Inhalte eines Ausbil-
dungsberufs modernisiert werden sollen oder ein neuer 
Ausbildungsberuf entstehen soll, geht die Initiative hierfür 
i. d. R. von den Fachverbänden, den Spitzenorganisationen 
der Arbeitgeber, den Gewerkschaften oder vom BIBB aus 
(vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2017).

Die Klassifikation nach neuen und modernisierten Ausbil-
dungsberufen wird auf die Neuordnungen seit der Intensi-
vierung des Neuordnungsgeschehens 1996 angewandt.

E

Neu geordnete Ausbildungsberufe

Die Begrifflichkeit „neu geordnet“ bezeichnet den Sach-
verhalt, dass eine Ausbildungsordnung erlassen wird. Es 
handelt sich um den Oberbegriff, der sowohl neue als auch 
modernisierte Ausbildungsberufe sowie bloße Überfüh-
rungen in Dauerrecht umfasst. Die Merkmale neu bzw. 
modernisiert werden nicht auf die Berufe für Menschen mit 
Behinderung (§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO) angewandt.

Neue Ausbildungsberufe

Ein Ausbildungsberuf wird dann als neu bezeichnet, wenn 
mit seiner Ausbildungsordnung kein Vorgängerberuf nach 
BBiG/HwO aufgehoben wird.

Modernisierte Ausbildungsberufe

Ausbildungsberufe, mit deren Ausbildungsordnung ein 
Vorgängerberuf aufgehoben wird, gelten als modernisiert. 
Berichtigungen von Ausbildungsordnungen gelten nicht 
als Modernisierung (z. B. Schreib- oder Nummerierungs-
fehler). Vorgängerberufe nach BBiG/HwO sind staatlich 
anerkannte oder als anerkannt geltende Ausbildungsberufe 
(siehe Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe). 
Ein Vorgängerberuf wird aufgehoben, wenn die Ausbil-
dungsordnung außer Kraft tritt oder wenn entsprechende 
Vorschriften zu bisher festgelegten Berufsbildern, Berufs-
bildungsplänen und Prüfungsanforderungen nicht mehr 
angewandt werden.

Änderungsverordnungen

Mit Änderungsverordnungen werden i. d. R. Veränderun-
gen in der Ausbildungsordnung erlassen, die über eine Be-
richtigung hinausgehen. Werden einzelne Formulierungen 
oder Paragrafen geändert, gilt der Beruf nicht als neu oder 
modernisiert. Bei umfangreichen Anpassungen kann jedoch 
im Rahmen des Ordnungsverfahrens eine Einordnung als 
„modernisiert“ erfolgen.

Erprobungsverordnungen

Erprobungsverordnungen werden ausschließlich 
auf Grundlage von § 6 BBiG bzw. § 27 HwO zeitlich 
befristet erlassen, um bestimmte Sachverhalte vor einem 
endgültigen Erlass zu erproben. Bezieht sich die Erprobung 
auf den gesamten Ausbildungsberuf, wird er in der Statistik 
als neuer Ausbildungsberuf in Erprobung geführt. Wurden 
Teile eines Ausbildungsberufs (z. B. Prüfungsvorschriften) 

Tabelle A3.2-1:  Anzahl der neuen und modernisierten 
Ausbildungsberufe 2012 bis 2021

Jahr Neu Modernisiert Insgesamt 

2012 0 51 5

2013 2 122 14

2014 0 9 9

2015 0 17 17

2016 0 9 9

2017 0 12 12

2018 1 24 25

2019 0 4 4

2020 0 11 11

2021 1 8 9

Insgesamt 4 111 115

1  Der Ausbildungsberuf Schifffahrtskaufmann/-kauffrau wird nicht den moder-
nisierten Ausbildungsberufen zugeordnet (vgl. Erste Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Berufsausbildung zum Schifffahrtskaufmann/zur 
Schifffahrtskauffrau vom 9. Juni 2011 [BGBl. I Nr. 28, S. 1075]).

2  Um die Neuordnungsverfahren vollständig abzubilden, wird hier die Mo-
dernisierung des vergleichbaren betrieblichen Ausbildungsgangs „Schiffsme-
chaniker/-in“ (außerhalb des Geltungsbereichs des BBiG (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) 
mitgezählt.
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